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Schriftliche Fragen für den Monat Juli 2016 
Frage Nr. 7-252 

Sehr geehrter Herr Kollege, 	4-idic..( reLeArel • -AA•xto 

Ihre Frage: 

Welche Informationen kann die Bundesregierung über 4.000 Akten mit Namen 

von angeblichen Terroristinnen und Terroristen bzw. Unterstützerinnen und Un-

terstützern terroristischer Vereinigungen mitteilen, die nach Aussagen des Prä-

sidenten der Türkei, Recep Tayyip Erdean (ARD-Interview mit Präsident Erdo-

üan, veröffentlicht am 25. Juli 2016 auf tagesschau.de), von der Türkei an die 

Bundeskanzlerin übergeben wurden und zu etwa 4.500 Verfahren geführt haben 

sollen (bitte genaue Zahlen und betroffene Organisationen nennen), und inwie-

weit hat die Bundesregierung aufgrund der massiven Repressionswelle gegen 

Oppositionelle in der Türkei nach dem Putsch vom 15. Juli 2016 (siehe 

www.reporter-ohne-grenzen.delt%C3%8Crkei/alle-meldungenimeldung/massen-

hafte-haftbefehle-gegen-journalistee bestehende polizeiliche, militärische oder 

nachrichtendienstliche Kooperationen mit der Türkei überprüft und gegebenen-

falls gestoppt, um die „Säuberungswelle" nicht zu unterstützen? 

beantworte ich wie folgt: 

Türkische Behörden übermitteln den zuständigen Behörden der Bundesregierung im 

Rahmen des Vorgehens gegen mutmaßliche Terroristinnen und Terroristen und ihre 

Unterstützerinnen und Unterstützer regelmäßig Informationen und Hinweise. 
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Diese Informationen und Hinweise werden von den zuständigen deutschen Behörden 

sorgfältig auf ihre Sicherheitsfragen betreffende und strafrechtliche Relevanz geprüft 

und gegebenenfalls auch zum Anknüpfungspunkt für weitergehende eigene Ermittlun-

gen und Maßnahmen gemacht. 

Die polizeiliche und militärische Kooperation wurde nicht ausgesetzt. Die Bundesregie-

rung hat aber mit Bezug auf die Maßnahmen der türkischen Regierung infolge des 

gescheiterten Putschversuchs vom 15. Juli 2016 wiederholt die Einhaltung der Prinzi-

pien der Rechtsstaatlichkeit und Verhältnismäßigkeit angemahnt. 

Zu Fragen der nachrichtendienstlichen Zusammenarbeit äußert sich die Bundesregie-

rung nicht, da diese in besonders hohem Maße das Staatswohl berühren und daher 

selbst in eingestufter Form nicht beantwortet werden können. Das verfassungsrechtlich 

verbürgte Frage- und das Informationsrecht des Deutschen Bundestages gegenüber 

der Bundesregierung wird durch gleichfalls Verfassungsrecht genießende schutzwür-

dige Interessen wie das Staatswohl begrenzt. Eine Offenlegung der angefragten In-

formationen birgt die Gefahr, dass Einzelheiten bekannt würden, die unter dem Aspekt 

des Schutzes der nachrichtendienstlichen Zusammenarbeit mit ausländischen Part-

nern besonders schutzbedürftig sind. Eine öffentliche Bekanntgabe von Informationen 

zum Kenntnisstand, zur Leistungsfähigkeit, zur Ausrichtung und zu technischen Fähig-

keiten von ausländischen Partnerdiensten und damit einhergehend die Kenntnisnahme 

durch Unbefugte würde erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die vertrauensvolle 

Zusammenarbeit haben. Würden in der Konsequenz eines Vertrauensverlustes Infor-

mationen von ausländischen Stellen entfallen oder wesentlich zurückgehen, entstün-

den signifikante Informationslücken mit negativen Folgewirkungen für die Genauigkeit 

der Abbildung der Sicherheitslage in der Bundesrepublik Deutschland sowie im Hin-

blick auf den Schutz deutscher Interessen im Ausland. Dies würde folgenschwere Ein-

schränkungen der Informationsgewinnung bedeuten, womit letztlich der gesetzliche 

Auftrag des Bundesnachrichtendienstes - die Sammlung und Auswertung von Informa-

tionen über das Ausland, die von außen- und sicherheitspolitischer Bedeutung für die 

Bundes-republik Deutschland sind (§ 1 Abs. 2 BNDG) - nicht mehr sachgerecht erfüllt 

werden könnte. Die Gewinnung von auslandsbezogenen Informationen ist für die Si-

cherheit der Bundesrepublik Deutschland und für die Aufgabenerfüllung des Bundes-

nachrichtendienstes jedoch unerlässlich. 
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Eine VS-Einstufung und Hinterlegung der angefragten Informationen in der Geheim-

schutzstelle des Deutschen Bundestages würde ihrer erheblichen Brisanz im Hinblick 

auf die Bedeutung für die Aufgabenerfüllung des Bundesnachrichtendienstes nicht 

ausreichend Rechnung tragen. Die angefragten Inhalte beschreiben die Fähigkeiten 

und Arbeitsweisen des Bundesnachrichtendienstes so detailliert, dass eine Bekannt-

gabe auch gegenüber einem begrenzten Kreis von Empfängern ihrem Schutzbedürfnis 

nicht Rechnung tragen kann. Bei einem Bekanntwerden der schutzbedürftigen Infor-

mation wäre kein Ersatz durch andere Instrumente der Informationsgewinnung mög-

lich. 

Aus dem Vorgesagten ergibt sich, dass die erbetenen Informationen derart schutzbe-

dürftige Geheimhaltungsinteressen berühren, dass das Staatswohl gegenüber dem 

parlamentarischen Informationsrecht wesentlich überwiegt. Insofern muss ausnahms-

weise das Fragerecht der Abgeordneten gegenüber dem Geheimhaltungsinteresse der 

Bundesregierung zurückstehen. 

Mit freundlichen Grüßen 


